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Wiederverleihung von
Wasserbenutzungsrechten –
öffentliche Interessen und Stand der
Technik
Der Wiederverleihung eines Wasserbenutzungsrechts (§ 21 Abs 3 WRG) dürfen öf-
fentliche Interessen nicht im Wege stehen. Die Wasserbenutzung hat dafür unter
Beachtung des Standes der Technik zu erfolgen. Fraglich ist, wann diese Voraus-
setzungen gegeben sein müssen. Ist es rechtens, wenn sie erst im Zuge des Wie-
derverleihungsverfahrens oder als Folge der Wiederverleihungsentscheidung erfüllt
werden?
Von Gerhard Braumüller und Christina Gruber
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A. Grundlagen, offene Fragen
Die Bewilligung zur Benutzung eines Gewässers (das
Wasserbenutzungsrecht) ist gem § 21Abs 1WRG zu be-
fristen. Das soll eine „geordnete gedeihliche Entwicklung
der Wasserwirtschaft“ fördern und dazu beitragen, dem
verfassungsmäßigen Bekenntnis zum umfassenden Um-
weltschutz zu entsprechen.1) Den wasserwirtschaftlichen
Interessen an einer möglichst kurzen Befristung stehen

1) ErläutRV 1152 BlgNR 17. GP 22 ff (24 f); vgl auch Stangl in Alten-
burger/N. Raschauer (Hrsg), Umweltrecht (2013) § 21 WRG Rz 1.
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die Interessen des Bewilligungswerbers gegenüber, der
die Wasserbenutzung idR möglichst langfristig plant.2)

Um beide, die Rechts- und Investitionssicherheit des
Bewilligungswerbers und die wasserwirtschaftlichen In-
teressen zu berücksichtigen, soll die Befristung daher „so
lange als möglich, so kurz als nötig“ sein.3)

Auch die „Wiederverleihung“ (§ 21 Abs 3WRG) ist
ein Instrument für den Ausgleich zwischen wasserwirt-
schaftlichen Interessen und denen des Wasserberech-
tigten, des „bisher Berechtigten“, wie ihn das Gesetz
nennt. Zwar muss er heutzutage zwingend die Befris-
tung seines Rechts (und sei es im Zweifel für 90 Jahre)
hinnehmen. Aber: Nach § 21 Abs 3 WRG kann ein
Ansuchen um Wiederverleihung eines bereits ausge-
übten Wasserbenutzungsrechts frühestens fünf Jahre,
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Bewilligungs-
dauer gestellt werden. Geschieht das rechtzeitig, hat
der bisher Berechtigte – unter gewissen Voraussetzun-
gen – Anspruch auf Wiederverleihung.4) Va aber gilt:

Der Ablauf der Bewilligungsdauer ist bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung über das Ansuchen umWieder-
verleihung gehemmt.5) Der Wiederverleihungswerber
darf seine Anlage also vorerst rechtmäßig weiter betrei-
ben, jedenfalls bis das Wiederverleihungsverfahren end-
gültig abgeschlossen ist. Bis dahinwird auch dasWasser-
benutzungsrecht als aufrecht betrachtet. Folgerichtig hat
das (gesetzlich fingiert) weiter bestehende Recht schon
nach dem Wortlaut des Gesetzes im Widerstreit mit ei-
ner erst geplanten Wasserbenutzung gem § 16 WRG
Vorrang. Es muss sich also keinem Widerstreit nach
§ 17 iVm § 109 WRG stellen.6) Bei positivem Abschluss
des Wiederverleihungsverfahrens knüpft das „wieder-
verliehene“ Recht nahtlos an das ursprüngliche an.

Öffentliche Interessen dürfen derWiederverleihung
nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes nicht
im Wege stehen, die Wasserbenutzung muss auch un-
ter Beachtung des Standes der Technik7) erfolgen. In
diesem Fall hat der Wiederverleihungswerber nach
§ 21 Abs 3 WRG Anspruch auf Wiederverleihung.
Fraglich ist aber, zu welchem Zeitpunkt diesemateriel-
len Voraussetzungen der Wiederverleihung vorliegen
müssen. Das Gesetz lässt das offen.

Der VwGH8) geht davon aus, dass der Stand der
Technik im Wiederverleihungszeitpunkt gegeben sein
muss. Das leitete er zunächst 19949) noch aus dem
Wortlaut des Gesetzes ab, in zwei Folge-E aus den Jah-
ren 200010) und 200611) verweist er ohne weitere Be-
gründung auf die Vor-E(en). Ab wann – spätestens –
öffentliche Interessen der Wiederverleihung nicht
(mehr) im Wege stehen dürfen, ist der bisherigen Rspr
zu § 21 Abs 3 WRG nicht zu entnehmen.

Auch die Lehre hat sich dazu bisher – soweit er-
sichtlich – nur vereinzelt geäußert. Unter Verweis auf
den VwGH wird zum Stand der Technik meist vorge-
bracht, er müsse zum Wiederverleihungszeitpunkt
vorliegen.12) In jüngerer Zeit wird vertreten,13) dass eine
Wiederverleihung auch unter Auflagen, die den Stand
der Technik sicherstellen sollen, zulässig sei; zT wird
gefordert,14) das möge de lege ferenda ausdrücklich
(klarstellend) so geregelt werden. Nach Bumberger/
Hinterwirth15) könne die Vorschreibung von Nebenbe-
stimmungen im Rahmen einer Wiederverleihung auch
dazu dienen, eine Beeinträchtigung öffentlicher Inter-

essen hintanzuhalten, also offenbar solche, die ihr
noch zum Wiederverleihungszeitpunkt oder auch vor-
aussichtlich in Zukunft entgegenstünden.

Eine eingehende Untersuchung dazu, wann einer
Wiederverleihung entgegenstehende öffentliche Inte-
ressen aus dem Weg geräumt sein müssen und was
es mit dem Stand der Technik bei Wiederverleihungen
auf sich hat, fehlt bisher.

B. Historie
Nach dem Reichs-Wasserrechtsgesetz16) und den
Landeswasserrechtsgesetzen17) war die Erteilung ei-
nes unbefristeten Wasserbenutzungsrechts möglich;
nach Erfordernis der Umstände konnte eine wasser-
rechtliche Bewilligung aber auch nur auf beschränkte
Dauer oder gegen Widerruf erteilt werden. Erstmals
gab es im WRG 193418) in § 22 Abs 5 eine Wiederver-
leihungsregel, allerdings nur für – bereits ausgeübte –
Rechte zur Nutzung der Wasserkraft. Einzige (aus-
drücklich genannte) Voraussetzung für die Wiederver-
leihung war, dass ihr öffentliche Interessen nicht im
Wege stehen. In diesem Fall hatte der bisher Berech-
tigte Anspruch auf Wiederverleihung.

Anders als heute konnten Ansuchen um Wieder-
verleihung schon zehn Jahre vor Ablauf der Benut-
zungsdauer gestellt werden. Das wiederverliehene Recht
konnte auch auf eine kürzere Dauer beschränkt werden,
als in § 22 Abs 2 WRG 1934 für die Nutzung der mo-
torischen Kraft des Wassers vorgesehen, nämlich „re-
gelmäßig auf die Dauer von höchstens 90 Jahren“.19)
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2) Vgl auch Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 2
(Stand 15. 7. 2018).

3) ErläutAB 1228 BlgNR 17. GP 3; Raschauer, Wasserrecht (1993)
§ 21 Rz 1; Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 2;
vgl auch ErläutRV 1152 BlgNR 17. GP 25.

4) Stangl in Altenburger/Raschauer, Umweltrecht § 21 WRG Rz 6;
Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 8.

5) Vgl § 21 Abs 3 WRG.
6) Stangl in Altenburger/Raschauer, Umweltrecht § 21 WRG Rz 6;

Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 8.
7) Zum Begriff „Stand der Technik“ vgl etwa Oberleitner, Stand der

Technik und Wasserrecht, Schriftenreihe ÖWAV Heft 135 (1999),
101 (109 ff); Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 12a
Rz 1 ff (Stand 15. 7. 2018).

8) VwGH 18. 3. 1994, 90/07/0126; VwGH 23. 5. 1995, 94/07/0006;
VwGH 7. 12. 2006, 2004/07/0124.

9) VwGH 18. 3. 1994, 90/07/0126.
10) VwGH 13. 4. 2000, 97/07/0167.
11) VwGH 7. 12. 2006, 2004/07/0124.
12) Oberleitner inOberleitner,WRG2 § 21 Rz 10; Bachler inOberleitner/

Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 11; Bumberger/Hinterwirth, Wasser-
rechtsgesetz2 (2013) § 21 K20.

13) Bumberger/Hinterwirth, WRG2 § 21 K20; Bachler in Oberleitner/
Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 11.

14) Bergthaler, Wiederverleihung und Stand der Technik: „Doppel-
mühle zulasten der Wasserkraft?“ Wasserkraft 2017/56, 16 f; Ber-
ger, Rechtsgutachten zu gesetzlichen Optimierungsmöglichkeiten
im Bereich des Wasserrechtes mit Schwerpunkt Wiederverleihung,
im Auftrag von Oesterreichs Energie (2018) 7 ff, unveröffentlicht.

15) WRG2 § 21 K20.
16) § 18 des Reichs-Wasserrechtsgesetzes; nähere Ausführungen

dazu in Von Heimstätt/Großmann, Das Österreichische Wasser-
recht2 (1886) 277 ff.

17) Vgl etwa § 19 Wasserrechtsgesetz für das Königreich Böhmen
LGBl 1870/71; § 4 Wasserrechtsgesetz für das Herzogthum Krain
LGBl 1872/16; § 18 Wasserrechtsgesetz für das Herzogthum
Steiermark LGBl 1872/8; alle Gesetzestexte aus MTA, Wasser-
rechtsgesetz2 (1894).

18) BG v 19. 10. 1934 betreffend das Wasserrecht BGBl 1934/316
(WRG 1934).

19) Nach § 22 Abs 2 WRG 1934 war die Bewilligung zur Ausnutzung
der motorischen Kraft des Wassers nur bei Unternehmen, die ihrer
Eigenart nach bloß vorübergehend einer Wasserkraft bedurften, auf



Diese Regelung (später in § 22 Abs 4WRG 193420)) fand
sich wortgleich bis zur WRG-Nov 1990 wiederverlaut-
bart in § 21 Abs 4 WRG.

Schon damals wurde einhellig gelehrt: Es handle
sich bei der Wiederverleihung nicht etwa um eine Ver-
längerung des alten Wasserbenutzungsrechts, sondern
um die Verleihung eines neuen (eines gesonderten)
Rechts; es sei das ordnungsgemäße Verfahren mit ob-
ligatorischer mündlicher Verhandlung durchzuführen;
in diesem können auch neue Bedingungen vorge-
schrieben werden.21) Die Bevorzugung des bisher Be-
rechtigten bestehe ua22) darin, dass seinem Ansuchen
stattgegeben werden müsse, wenn nicht öffentliche
Rücksichten eine Ablehnung erfordern.23) Dazu, zu
welchem Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Wie-
derverleihung eines Wasserbenutzungsrechts vorlie-
gen mussten, fehlen – soweit ersichtlich – auch zur
früheren Rechtslage Aussagen in Lehre und Rspr.

Seit der WRG-Nov 199024) gelten die Regeln über
die Wiederverleihung nicht mehr nur für Wasserkraft-
werke, sondern für alle Wasserbenutzungen.25) Das für
einen Wiederverleihungsantrag zulässige Zeitfenster
wurde reduziert. Es beginnt nun fünf Jahre und endet
sechs Monate vor Ablauf der Bewilligungsdauer. Au-
ßerdem wurde ergänzt, dass für die Wiederverleihung
auch der aktuelle Stand der Technik maßgeblich ist.
Das überrascht nicht, wurde mit der WRG-Nov 1990
doch § 12a WRG eingeführt, womit erst der Stand der
Technik ausdrücklich Eingang in das Gesetz fand.

Der Gesetzgeber26) äußerte sich zu den Verände-
rungen in § 21 Abs 3 WRG nur allgemein: Diese Re-
gelung solle den „heutigen Anforderungen angepaßt“
werden. Konkretes zum Kriterium „Stand der Tech-
nik“, dazu, wann die „sonstigen“ Voraussetzungen
für die Wiederverleihung gegeben und wann die ihr
entgegenstehenden öffentliche Interessen beseitigt sein
müssen, bleiben die Mat schuldig. Auch aus den Erläut
zu § 12a WRG27) lässt sich dazu nichts gewinnen.

Ausführlicher beschäftigte sich indessen ein –wenn-
gleich nach außen hin unverbindlicher – Durchfüh-
rungserlass des (damaligen) BMLF zur WRG-Nov
199028) mit der Wiederverleihung. Auch dort findet sich
allerdings nichts Näheres zum Kriterium „Stand der
Technik“ und zum Zeitpunkt, zu dem dieser gegeben
und wiederverleihungsfeindliche öffentliche Interessen
aus demWeg geräumt sein müssen. Allerdings fällt auf:
Für den Minister bestand kein Zweifel daran, dass das
Wiederverleihungsverfahren aufgrund von Projektun-
terlagen zu führen ist. Es könne eventuell auf alte von
der Beh akzeptierte (klausulierte) Unterlagen verwiesen
werden, es seien jedenfalls Unterlagen nötig, „die die für
die Wiederverleihung maßgeblichen Umstände beleuch-
ten“.DerWiederverleihungswerber habe eventuell auch
zusätzliche Auflagen zu akzeptieren. Betont wird
schließlich: Alle für die Bewilligung von Wasserbenut-
zungen maßgeblichen Vorschriften finden Anwen-
dung, soweit § 21 Abs 3WRG nichts anderes bestimmt.

C. Besonderheiten der Wiederverleihung,
Meinungsstand

Bei der Wiederverleihung handelt es sich nach seit je-
her hM29) nicht um die Verlängerung des bisherigen,

alten Wasserbenutzungsrechts, sondern um eine –
nach Maßgabe des § 21 Abs 3 WRG, also in gewisser
Hinsicht – bevorzugte Erteilung eines eigenen Was-
serbenutzungsrechts. Daher sind im Wiederverlei-
hungsverfahren nach Rspr30) und Lehre31) die Vor-
schriften der §§ 11 ff WRG über die Berücksichtigung
fremder Rechte32) sowie § 12aWRG inklusive der Aus-
nahmen vom Stand der Technik gem § 12 a Abs 3
WRG33) uneingeschränkt anzuwenden.34)

Nach Raschauer35) und Bumberger/Hinterwirth36) fin-
den im Wiederverleihungsverfahren auch die §§ 102 ff
WRG Anwendung, die in § 102 WRG genannten Perso-
nen genießen unter den grundsätzlich gleichen Voraus-
setzungen Parteistellung37) wie sonst im Bewilligungs-
verfahren. § 103 Abs 1 WRG, wonach Anträge auf was-
serrechtliche Bewilligungmit bestimmtenUnterlagen zu
belegen sind (Angaben, Pläne, . . .), ist auch für einen
Wiederverleihungsantrag gem § 21 Abs 3 WRG maß-
geblich.38) Dazu, welche Bedeutung den auf § 103
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die voraussichtliche Dauer des Unternehmens zu befristen, für
Bahnzwecke auf die Dauer des Bahnbetriebs und für Bergbauzwe-
cke auf die Dauer der Bergbauberechtigung. Für andere Wasser-
benutzungsrechte konnte die Bewilligung gem § 22 Abs 1 WRG
1934 auf eine bestimmte Zeitdauer, ohne Angabe einer Höchst-
oder Mindestfrist, bis auf Widerruf oder auch unbefristet erteilt wer-
den.

20) BGBl I 1947/144; der bisherige Abs 4 entfiel.
21) Deutschmann/Hartig, Das österreichische Wasserrecht (1935) § 22

Anm 3; Hartig/Grabmayr, Das österreichische Wasserrecht (1961)
§ 21 Anm 13.

22) Die Bestimmung gewährte dem bisher Wasserberechtigten außer-
dem – wie erwähnt – den Vorzug, dass er schon früh, nämlich zehn
Jahre vor Ablauf des Rechts, Gewissheit über die Wiederverleihung
anstreben konnte und nur die Konkurrenz seitens des Landes zu
fürchten hatte, nicht aber die durch andere Interessenten an der
Wasserbenutzung; vgl Deutschmann/Hartig, Wasserrecht § 22
Anm 4; Haager-Vanderhaag, Kommentar zumWasserrechtsgesetz
(1936) 232.

23) Deutschmann/Hartig, Wasserrecht § 22 Anm 4; Haager-Vander-
haag, WRG 232; Hartig/Grabmayr, Wasserrecht § 21 Anm 15; so
auch VwGH 7. 11. 1969, 464/69, 470/69; darauf, ob der Wieder-
verleihung fremde Rechte iSd § 12 WRG entgegenstehen, wurde
nicht abgestellt.

24) BGBl I 1990/252, in Kraft getreten am 1. 1. 1991, siehe Art IV die-
ses BG.

25) ErläutRV BlgNR 1152 17. GP 23 ff (25).
26) ErläutRV BlgNR 1152 17. GP 25.
27) ErläutRV BlgNR 1152 17. GP 23 f.
28) DVErl des BMLF v 3. 4. 1991 zur WRG-Nov 1990, 16.453/03-I B/

91, 11 f; vgl auch Rossmann, Das österreichische Wasserrechtsge-
setz3 (1993) § 21 Anm 4.

29) VwGH 25. 4. 2002, 98/07/0023; VwGH 24. 5. 2012, 2011/07/
0239; VwGH 24. 10. 2013, 2011/07/0097; Rossmann, WRG3

§ 21 Anm 4; Stangl in Altenburger/N. Raschauer, Umweltrecht
§ 21 WRG Rz 7; Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21
Rz 10; vgl auch DVErl zur WRG Nov 1990, 11 f.

30) VwGH 19. 6. 1970, 1855/69; VwGH 10. 7. 1997, 96/07/0136;
VwGH 24. 5. 2012, 2011/07/0239; zuletzt ausdrücklich zu § 15
WRG VwGH 29. 10. 2015, Ra 2015/07/0080.

31) Raschauer, Wasserrecht § 21 Rz 8; Bumberger/Hinterwirth, WRG2

§ 21 K13; Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 10.
32) Vgl Bumberger/Hinterwirth, WRG2 § 21 K13 und Bachler in Ober-

leitner/Berger,WRG-ON4.00 § 21 Rz 10; damit wollen wir uns in die-
sem Rahmen nicht näher beschäftigen, ausführlich dazu Oberleit-
ner, Das System der Wiederverleihung und Eigentumsbeschrän-
kungen, RdU-U&T 2014, 54.

33) So auch ausdrücklich in ErläutRV 1030 BlgNR 24. GP 7.
34) So schon Braumüller, Wasserkraftwerke und Wiederverleihung –

Von fremden Rechten und anderen Störsteinen, RdU-U&T 2016,
27 (31).

35) Wasserrecht § 21 Rz 8.
36) WRG2 § 21 K13.
37) VwGH 24. 5. 2012, 2011/07/0239; Bumberger/Hinterwirth, WRG2

§ 21 K13; Stangl in Altenburger/N. Raschauer, Umweltrecht § 21
WRG Rz 7.

38) VwGH 13. 11. 1997, 95/07/0233; VwGH 23. 2. 2017, Ra 2014/07/
0070; vgl auch Braumüller, RdU-U&T 2016 15, 27 (29); Stangl in
Altenburger/N. Raschauer, Umweltrecht § 21 WRG Rz 6.



WRG folgenden Bestimmungen (so va §§ 104, 105, 112,
120 und 121 WRG) imWiederverleihungsverfahren zu-
kommt, fehlt abgesehen davon Lehre und Rspr.

Da – bei Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzun-
gen – jeder Bewilligungswerber Anspruch auf Ertei-
lung einer wasserrechtlichen Bewilligung hat,39) ist es
nicht außergewöhnlich, wenn der Gesetzgeber (dekla-
rativ) darauf hinweist, dass der Wiederverleihungswer-
ber unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf
Wiederverleihung hat. Beachtet man das bisher Ge-
sagte, sind vorerst nur folgende Besonderheiten der
Wiederverleihung sichtbar:

Die gesetzlich fingierte Weitergeltung des – bishe-
rigen40) (!) – Rechts bis zur Beendigung des Wiederver-
leihungsverfahrens und die daraus geradezu notwen-
dig folgende vorläufige Qualifikation als „bestehen-
des Recht“ im Widerstreit mit geplanten Wasserbe-
nutzungen sind die einzig evidenten Besonderheiten
und gleichzeitig „Privilegien“ des bisher Berechtigten
gegenüber jemandem, der eine gänzlich „neue“wasser-
rechtliche Bewilligung41) anstrebt.

D. Beurteilungsgrundlagen und -zeitpunkt für
„klassische“ Bewilligungen

Im „klassischen“ Bewilligungsverfahren42) werden was-
serrechtliche Bewilligungen auf Basis der jeweils im Ein-
zelfall nötigen Angaben und Unterlagen (Projektunter-
lagen) erteilt (siehe § 103WRG). Das gilt auch in einem
nachträglichen Bewilligungsverfahren. Die Projektun-
terlagen sind die maßgebliche Beurteilungsgrundlage,
darauf beruht die Bewilligung, anhand dieser Unterla-
gen wird beurteilt, ob der Erteilung der Bewilligung
(und deren anschließender Ausübung) fremde Rechte
oder öffentliche Interessen entgegenstehen und auch,
ob der Stand der Technik eingehalten werden wird.

Die Natur ist zu dem für die Erteilung der „klassi-
schen“wasserrechtlichenBewilligungmaßgeblichenEnt-
scheidungszeitpunkt von relativ geringer Bedeutung. Zu
prüfen ist zwar, ob die grundlegenden Projektangaben
mit ihr in Einklang stehen (zB Angaben über geologische
Gegebenheiten, über die Wasserführung eines Gewäs-
sers). Ob die geplante Wasserbenutzungsanlage und die
damit vorgesehene Wasserbenutzung dem Projekt ent-
sprechend realisiert werden können, ist zwar dem Gebot
der „Realisierungsvorsorge“ folgend43) zu prüfen, viel
mehr als eine Plausibilitätsprüfung wird aber oft nicht
möglich sein: So zeigt sich etwa bei unterirdischen An-
lagen (Fundamente, Gründungen, Stollen, Tunnel etc)
idR erst bei der Realisierung, mit welchen geologischen
Gegebenheiten wirklich umzugehen ist. Vieles ist im
Vorhinein nicht mit Sicherheit feststellbar, nur eine
Prognose ist möglich. Das Risiko, dass die geplante und
bewilligte Anlage auch verwirklicht werden kann, und
auch, dass sie die vorhergesehenen Auswirkungen mit
sich bringt, also (ua) auchmit den öffentlichen Interessen
in Einklang zu bringen ist, und tatsächlich dem Stand der
Technik entsprechend bestehen und betrieben werden
kann, liegt in erster Linie beim Bewilligungswerber.

Zwar wird die (projektsgemäße) Ausführung häufig
von einer wasserrechtlichen Bauaufsicht (§ 120 WRG)
kontrolliert, auch für die Gewässeraufsicht gibt es bei
Errichtung von Wasserbenutzungsanlagen zuweilen

ein Betätigungsfeld. Aber: Erst im Kollaudierungsver-
fahren (§ 121 WRG), also nach Fertigstellung der An-
lage, wird geprüft und in einer der Rechtskraft fähigen
Entscheidung behördlich beurteilt, ob die Anlagen und
die Wasserbenutzung der Bewilligung entsprechen. Ist
das nicht der Fall, wird dann geprüft, welche Abwei-
chungen bestehen, ob sie als „geringfügige Abwei-
chungen“ einer Bewilligung im Rahmen der Kollaudie-
rung zugänglich sind oder es einer Änderungsgeneh-
migung bedarf; oder gar der Beseitigung der Abwei-
chung oder notfalls auch der ganzen tatsächlich (im
Gegensatz zur bewilligten) ausgeführten Anlage unter
Anwendung der Bestimmungen des § 138 WRG.44)

E. Beurteilungsgrundlagen und -zeitpunkt für
die Wiederverleihung

Aus § 21 Abs 3 WRG ergibt sich keine besondere ge-
setzliche Anordnung zu den Grundlagen, die der Beh
zur Feststellung des Sachverhalts dienen und ihrer Ent-
scheidung über den Wiederverleihungsantrag zu-
grunde gelegt werden sollen. Offen ist nach demWort-
laut dieser Bestimmung auch, wann der Stand der
Technik erreicht und imWege stehende öffentliche In-
teressen beiseite geschafft sein müssen.

Unbestritten ist nur, dass der Stand der Technik zum
Zeitpunkt, zu dem derWiederverleihungsantrag (recht-
zeitig) gestellt wird, noch nicht erreicht sein muss.45)

Diese Ansicht bekräftigte der VwGH (implizit) in einer
jüngeren E zu den Rechten eines Fischereiberechtigten
im Wiederverleihungsverfahren:46) Danach kann durch
die Hemmung des Fristablaufs bei rechtzeitiger Beantra-
gung eines Wiederverleihungsverfahrens ein Wasserbe-
nutzungsrecht aufrecht bleiben und genutzt werden, dass
uU nicht dem Stand der Technik ent- oder öffentlichen
Interessen widerspricht. In diesem Fall habe die Beh das
Verfahren zügig zu führen und die Beeinträchtigung öf-
fentlicher Interessen gering zu halten.

Nach manchen E des VwGH47) und Stimmen in der
Lehre48) müssen die Voraussetzungen dafür aber spätes-
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39) Stangl in Altenburger/Raschauer, Umweltrecht § 21 WRG Rz 6;
Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 8.

40) Vgl § 21 Abs 3; Stangl in Altenburger/Raschauer, Umweltrecht § 21
WRG Rz 8; Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 9
und11/1; vgl auch VwGH 17. 9. 2009, 2007/07/0149; VwGH
24. 4. 2003, 2001/07/0181; VwGH 29. 10. 2015, Ra 2015/07/
0080.

41) Siehe dazu FN 42.
42) Gemeint ist damit ein Bewilligungsverfahren, für das § 21 Abs 3

WRG nicht anzuwenden ist. Das kann ein Verfahren für eine neue
Wasserbenutzung mittels erst geplanter Anlagen sein, ein Verfah-
ren, in dem die Änderung einer bestehenden Bewilligung ange-
strebt wird, ein (nachträgliches) Bewilligungsverfahren für beste-
hende Anlagen und die damit mögliche Wasserbenutzung, weil
das Recht erloschen ist, weil die Bewilligungspflicht missachtet, zu-
vor erst die Bewilligungspflicht mittels Alternativauftrag gem § 138
Abs 2 WRG geklärt wurde, usw; wir vermeiden daher bewusst den
irreführenden Begriff „Neubewilligung“.

43) VwGH 29. 3. 2007, 2006/07/0082; VwGH 26. 4. 2013 2011/07/
0196; Berger in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 111 Rz 10.

44) Vgl dazu Berger in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 121 Rz 2 f
mwN.

45) VwGH 7. 12. 2006, 2004/07/0124; Bumberger/Hinterwirth, WRG2

§ 21 K20; Braumüller, RdU-U&T 2016, 31.
46) VwGH 29. 10. 2015, Ra 2015/07/0080.
47) VwGH 18. 3. 1994, 90/07/0126; VwGH 13. 4. 2000, 97/07/0167

(wobei in diesem Fall die Ausübung des Wasserbenutzungsrechts
schon zum Zeitpunkt seiner erstmaligen Bewilligung dem Stand der
Technik widersprach); VwGH 7. 12. 2006, 2004/07/0124.

48) Oberleitner/Berger, WRG3 (2011) § 21 Rz 11.



tens zum Zeitpunkt der Wiederverleihung gegeben
sein. Entspräche eine Wasserbenutzung im Wiederver-
leihungszeitpunkt nicht dem Stand der Technik, stehe
dies einer Wiederverleihung des Wasserbenutzungs-
rechts entgegen. Gemeint ist jeweils offenbar, dass sie
tatsächlich, in der Natur, gegeben sein müssen. Anpas-
sungen, die der bisher Berechtigte erklärtermaßen (als
Teil seines Wiederverleihungsprojekts) für den Fall der
Wiederverleihung vornehmen will, und die auch dazu
führten, dass die Wiederverleihungsvoraussetzungen
gegeben sind, kämen nach dieser Auffassung zu spät.
Der Wiederverleihungsantrag wäre in einem solchen
Fall abzuweisen, der bisher Berechtigte verlöre sein
Recht. Ihm bliebe dann nur mehr übrig, eine „neue“
Bewilligung für die bestehende Anlage und die damit
schon bisher geübte Wasserbenutzung zu beantragen.
Seine Anlage müsste er inzwischen außer Betrieb neh-
men. Dann würden ihm die Anpassung und die Anlage
selbst samt der Wasserbenutzung wieder bewilligt, weil
die Bewilligungsvoraussetzungen damit erfüllt wären
(die ja denWiederverleihungsvoraussetzungen insoweit
entsprechen). Ob das der Gesetzgeber so wollte?

Fragen wir aber zunächst, auf welcher Grundlage
der Wiederverleihungsantrag zu prüfen ist. § 103
WRG wird dafür ohne Einschränkung anzuwenden
sein, schon weil sich aus § 21 Abs 3 dazu nichts Beson-
deres ergibt und das wohl – obgleich in den Mat un-
ausgesprochen49) – so gedacht war.

Der Wiederverleihungswerber hat daher – so wie je-
der andere Bewilligungswerber – die im Einzelfall nöti-
gen Angaben zu machen und Unterlagen vorzulegen.
Anhand dessen ist auch primär zu prüfen, ob die Vor-
aussetzungen für die Wiederverleihung gegeben sind.

Es kann sich dabei um der Natur entsprechende An-
gaben und Unterlagen zur bestehenden Wasserbenut-
zungsanlage und der damit geübten Wasserbenutzung
handeln, wenn die Wiederverleihungsvoraussetzun-
gen schon zum Zeitpunkt der Antragstellung gegeben
sind. In einem solchen Fall gibt es keine Auslegungsfra-
gen. Es handelt sich dabei um den idealtypischen Fall
einer Wiederverleihung, den wohlOberleitner50) vor Au-
gen hat, wenn er lehrt, die Bestimmungen über die Wie-
derverleihung sollen einen Anreiz zur rechtzeitigen und
freiwilligen Anpassung der Wasserbenutzung(sanlagen)
an neue Gegebenheiten und Anforderungen bieten. Es
sollen nach ihm also frühzeitig – während laufender Be-
willigungsfrist – der erst bevorstehenden Wiederverlei-
hung im Wege stehende öffentliche Interessen beseitigt
und die zur Herstellung des (aktuellen) Standes der
Technik nötigen Maßnahmen ergriffen werden. Das ist
(aus wasserwirtschaftlicher Sicht) erstrebenswert; au-
ßerdem erleichtert das frühzeitige Anpassen von Was-
serbenutzungen und Wasserbenutzungsanlagen ohne
Zweifel die Wiederverleihung.

Damit hat der Bewilligungsinhaber aber keine Ge-
währ dafür. Denn wird heute eine Anlagenänderung, zB
zur Anpassung an den aktuellen Stand der Technik und
eventuell auch eine Veränderung der Wasserbenutzung
außerhalb des Rahmens von § 21 Abs 5 WRG,51) be-
hördlich bewilligt und dann kollaudiert, so ergibt sich
daraus aus rechtlicher Sicht keine Bindung für ein mor-
giges Wiederverleihungsverfahren. Verändert sich der
Stand der Technik bis zu dem für die Wiederverleihung

maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt, so steht er aus
rechtlicher Sicht vor derselben Situation wie der, der die
Wiederverleihung ohne vorauseilende Anpassungen an
sich herankommen lässt. Ja selbst dann, wenn sich der
Stand der Technik nicht veränderte: Die behördliche
Bewilligung für die Anlagenänderung zum Zweck des-
sen Herstellung erlaubt zwar (allseits bindend) den ver-
änderten Bestand und Betrieb der Anlage. Von der re-
gelmäßig nur als Vorfragebeurteilung ergangenen E der
Beh, dass das dem Stand der Technik entspricht, wird
aber keine Bindungswirkung ausgehen. Mangels
Rechtssicherheit bei frühzeitiger Anpassung wird es
dem Bewilligungswerber daher schwer fallen, vor Ab-
lauf der Befristung eines Wasserbenutzungsrechts er-
heblich in die Anlage zu investieren, wenn er keine Ge-
währ dafür bekommt, dass er die Wiederverleihung er-
halten wird oder wenigstens, dass er bereits den Stand
der Technik erreicht hat.

Man könnte meinen, der Konsensinhaber und po-
tentielle Wiederverleihungswerber möge sich mit ei-
nem Antrag gem § 104 Abs 4 WRG (Rohprüfung) Ge-
wissheit verschaffen. Ein solcher Antrag wird jedoch
nach hM52) nicht mit (bindendem) Bescheid erledigt,
sondern durch eine Mitteilung, ob und welche Beden-
ken gegen das Vorhaben bestehen. Das Ergebnis einer
Überprüfung nach § 104 Abs 4 WRG ist daher nicht
bindend.53) Auch ein Feststellungsbescheid zur
Frage, ob die Wasserbenutzungsanlage dem Stand
der Technik entspricht, scheidet aus. Denn beim
„Stand der Technik“54) handelt es sich um kein der
Feststellung zugängliches Recht(-sverhältnis);55) es
mangelt der Frage, ob der Stand der Technik vorliegt
oder bei Umsetzung bestimmter Maßnahmen vorläge,
schließlich an der für einen Feststellungsbescheid er-
forderlichen Subsidiarität.56)

Der Konsensinhaber und spätere Wiederverlei-
hungswerber verfügt also über kein Instrument, keinen
Anspruch, vor der Entscheidung über seinen Wieder-
verleihungsantrag eine verbindliche Entscheidung zur
Frage zu erreichen, ob seine Wasserbenutzungsanlage
dem Stand der Technik entspricht, oder ob der Wie-
derverleihung öffentliche Interessen entgegenstehen.
Erst im Wiederverleihungsverfahren wird verbindlich
geklärt, ob die Voraussetzungen dafür vorliegen.

Wäre es so, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung
über den Wiederverleihungsantrag die Voraussetzun-
gen dafür bereits tatsächlich in der Natur gegeben sein
müssten, hätte der bisher Berechtigte ein enormes Ri-
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49) Siehe zum Durchführungserlass des (damaligen) BMLF zur WRG-
Nov 1990, FN 28, oben B. Historie.

50) So bereits Oberleitner, WRG Kurzkommentar (2004) § 21 Rz 5;
Oberleitner, WRG2 (2007) § 21 Rz 10; zuletzt Oberleitner/Berger,
WRG3 § 21 Rz 11.

51) Womit ohnedies ausnahmsweise eine Verlängerung der Bewilli-
gungsfrist einherzugehen hat.

52) Bumberger/Hinterwirth, WRG2 § 104 K6; Erlacher/Lindner in Alten-
burger/N. Raschauer, Umweltrecht § 104 Rz 12; Berger in Ober-
leitner/Berger, WRG4 § 104 Rz 7.

53) Bumberger/Hinterwirth, WRG2 § 104 K7.
54) Beim Stand der Technik handelt es sich um eine Feststellung von

Tatsachen und Rechten; vgl dazu ausführlich Forster, Der „Stand
der Technik“ als Instrument des Umweltrechts (2015) 57 ff.

55) Zum Erfordernis des Vorliegens eines Recht(sverhältnisses) vgl etwa
Hengstschläger/Leeb, Kommentar zum Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensgesetz § 56 Rz 68 (Stand 1. 7. 2005).

56) Zum Erfordernis der Subsidiarität vgl etwa Hengstschläger/Leeb,
AVG § 56 Rz 77.



siko zu tragen. Dabei handelte es sich auch um einen
gravierenden Unterschied zum „klassischen“ Bewilli-
gungsverfahren.

Schon allein deshalb wäre eine besondere Anord-
nung im Bereich des § 21 Abs 3 WRG zu erwarten ge-
wesen, hätte der Gesetzgeber der Nov 1990 gewollt,
dass Anpassungen einer „veralteten“ Anlage an heutige
Verhältnisse (wasserwirtschaftliche, technische etc)
immer vor dem Entscheidungszeitpunkt über den
Wiederverleihungsantrag stattfinden müssen, auch
wenn das wünschenswert sein mag.

Daher deutet die jüngere Lehre57) in die richtige
Richtung, wenn sie eine Wiederverleihung unter Auf-
lagen unter der Voraussetzung für möglich hält, dass
ein Widerspruch zum Stand der Technik mittels un-
mittelbar wirksamer und vollstreckbarer Auflagen be-
seitigt werden könne; das, wenn zu deren Umsetzung
weder eine eigene Bewilligung noch ein gewisser Zeit-
raum für die Errichtung oder Änderung von Anlagen
erforderlich seien.58)

Das ist zutreffend, geht aber nicht weit genug.
Denn es spricht kaum etwas dafür, dass eine Änderung
der Wasserbenutzungsanlage oder auch der Wasserbe-
nutzung, um den Stand der Technik zu erreichen oder
im Wege stehende öffentliche Interesse zu beseitigen,
nicht im Zuge oder auch als Folge der Wiederverlei-
hung zulässig sein sollte.59)

Das wird sofort sichtbar, anerkennt man – mangels
besonderer gesetzlicher Regelung –, dass alle für ein
„klassisches“ Bewilligungsverfahren maßgeblichen
„Verfahrensbestimmungen“ auch für die Wiederver-
leihung gelten:

Hervorzuheben sind va folgende Bestimmungen,
die dafür vorsorgen, dass ein für die Zukunft vorgese-
hener Zustand, den der Antragsteller erst schaffen will,
aber nicht schaffen muss, vorweg behördlich geprüft
und bewilligt wird; das mit unterschiedlichen Konse-
quenzen, abhängig davon, ob er sein Vorhaben auch
verwirklichen kann und will:

Welchen Sinn hätten Projektunterlagen (Unterla-
gen über ein „Projekt“, einen Plan, eine Absicht, ein
Konzept!) iSd § 103 WRG im Wiederverleihungsver-
fahren, wenn die Wiederverleihungsvoraussetzungen
zum Antrags- oder Wiederverleihungszeitpunkt gege-
ben sein müssten oder nur der tatsächliche Bestand
(zum Antragszeitpunkt oder zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über den Wiederverleihungsantrag) maß-
geblich wäre? Welchen Zweck hätte eine Vorprüfung
des „Vorhabens“ nach § 104 WRG? Wozu Auflagen
(iSd § 105 WRG), jedenfalls solche zum Bestand (im
Gegensatz zu solchen für den Betrieb), wenn schon
zum Antrags- oder Entscheidungszeitpunkt alles seine
Ordnung haben müsste? Wofür eine Baubeginn- oder
eine Bauvollendungsfrist nach § 112 WRG in der Wie-
derverleihungsentscheidung, wenn danach nichts
mehr zu tun bliebe? Wozu eine Bauaufsicht nach
§ 120WRG in der Wiederverleihungsentscheidung be-
stimmen, wenn es nichts zu beaufsichtigen gäbe?
Wozu sollte eine Kollaudierung iSd § 121 WRG nach
einer Wiederverleihung stattfinden, wenn schon zum
Wiederverleihungszeitpunkt alles seine Ordnung ha-
ben müsste?

Die Antwort ist: Weil auch bei einer Wiederverlei-
hung erst pro futuro vorgesehene, im ihr zugrunde lie-
genden Projekt vorgesehene Maßnahmen (zB Anla-
genänderungen) bewilligt und dann vom „bisher Be-
rechtigten“ umgesetzt werden dürfen. Wie bei einer
„klassischen“ Bewilligung wird erst im Rahmen der be-
hördlichen Überprüfung entschieden, ob die behörd-
liche Entscheidung richtig umgesetzt wurde. Denn all
diese Bestimmungen (§§ 103, 104, 105, 112 und 120
WRG) gelten mangels anderer Anordnung auch für
die Wiederverleihung!

Man könnte demgegenüber damit argumentieren,
in § 21 Abs 3 WRG sei im Präsens davon die Rede, die
Wasserbenutzung müsse unter Beachtung des Standes
der Technik erfolgen, öffentliche Interessen dürften
der Wiederverleihung nicht im Wege stehen. Das erst
für die Zukunft vorausschauend zu beurteilen, sei nicht
erlaubt. Damit verkenntman aber, dass diese engherzige
Auslegung, die gar nicht einmal am Wortlaut, sondern
nur an der verwendeten Gegenwartsform hängt, dazu
zwingt, einen guten Teil des verfahrensrechtlichen Regi-
mes desWRG (teleologisch?) auf einMinimum zu redu-
zieren, es zu einem großen Teil im Wiederverleihungs-
verfahren zu missachten. Das bedeutete, den zulässigen
Rahmen der Interpretation weit zu überschreiten.

Vielmehr ist evident: Hätte der Gesetzgeber gewollt,
dass im Falle der Wiederverleihung all die zuvor in un-
seren Fragen genannten Bestimmungen (ua) nicht
oder nur teilweise anzuwenden sind, hätte er das ge-
wiss ausdrücklich angeordnet, so wie er die Bewilli-
gungsfiktion und das zeitliche Band ausdrücklich an-
geordnet hat, innerhalb dessen der Wiederverleihungs-
antrag die Bewilligungsfiktion für den Zeitraum des
Verfahrens nach sich zieht.

Auch der Zweck der Wiederverleihung, statt früher
unbefristeter Bewilligungen, die regelmäßige Über-
prüfung von Anlagen und deren Anpassung an verän-
derte wasserwirtschaftliche Verhältnisse ohne Anwen-
dung des § 21 a WRG zu ermöglichen,60) spricht für
diese Auslegung:

Er lässt sich viel eher erreichen, wenn Anlagenän-
derungen und Anpassungen im Zuge des Wiederver-
leihungsverfahrens zugelassen werden. Das ist schon
deswegen so, weil die Entscheidung für oft kostenin-
tensive Investitionen in eine bestehende Anlage zu de-
ren Anpassung idR deutlich leichter fallen wird, wenn
die Wiederverleihung schon erteilt ist. Damit werden
die Anpassungsmaßnahmen – abhängig von der Bewil-
ligungs-/Wiederverleihungsfrist (§ 21 Abs 1 WRG) –
kalkulierbar. Dagegen ist nicht erkennbar, warum es
dem wasserwirtschaftlichen Zweck entgegenkäme,
wenn bestehende Wasserbenutzungen und Anlagen,
die während laufender Bewilligungsdauer keinen An-
lass zur Anwendung des § 21 a WRG oder gar des
§ 138 WRG gegeben haben, in die Illegalität gedrängt
werden und Verfahren nach § 138 Abs 2 WRG und
nachfolgende Bewilligungsverfahren, während derer
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57) Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 11; vgl auch
Bumberger/Hinterwirth, WRG2 § 21 K20; Bergthaler, Wasserkraft
2016/56, 17.

58) Bachler in Oberleitner/Berger, WRG-ON4.00 § 21 Rz 11.
59) AA Oberleitner; siehe FN 50.
60) Siehe FN 51.
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die bestehende Anlage still stehen müsste, in großer
Zahl provoziert werden. Auch das „Salzburger Mo-
dell“61) ist keine nachhaltige Lösung, weil es die Diskus-
sion nur hin zur Frage verlagert, wie (in welcher Rei-
henfolge) die Beh zu entscheiden hat und wer inwie-
weit berechtigt ist, die Entscheidungspflicht der Beh
geltend zu machen.62)

Um gegen solcheWasserbenutzungsberechtigte vor-
zugehen, die die Wiederverleihung erhalten haben, ihre
Vorhaben oder die behördlichen Auflagen aber nicht
ordnungsgemäß umsetzen, bietet § 112 iVm § 27 Abs 1
lit f WRG, § 120 WRG, § 121 WRG und § 138 WRG
und letztlich § 21 a WRG ausreichenden behördlichen
Spielraum – so wie gegenüber allen Bewilligungsinha-
bern, im Besonderen denjenigen, die erstmals eine was-
serrechtliche Bewilligung erhalten haben.

F. Resümee
Die Bewilligungsfiktion bei rechtzeitiger Antragsstel-
lung und die daraus folgende Berücksichtigung des bis-
herigen Rechts als (weiter) bestehend – auch im Wi-
derstreit mit geplanten Wasserbenutzungen – sind die
einzigen angesichts der eingangs gestellten Frage er-
wähnenswerten Besonderheiten des Wiederverlei-
hungsverfahrens.

Die Regeln für das „klassische“ Bewilligungsverfah-
ren63) sind – von diesen hier maßgeblichen Ausnahmen
abgesehen – auch im Wiederverleihungsfall anzuwen-
den. Daraus folgt, dass Veränderungen der der Was-
serbenutzung dienenden Anlagen auch erst mit der
Wiederverleihungsentscheidung bewilligt und in Folge
der behördlichen E umgesetzt werden (dürfen). Das
betrifft va solche Maßnahmen, die nötig sind, um der
Wiederverleihung entgegenstehende öffentliche Inter-
essen zu beseitigen, also auch solche, womit erst der
aktuelle Stand der Technik erreicht wird. Auch Aus-
nahmen vom Stand der Technik gem § 12a WRG kön-
nen folglich im Rahmen der Wiederverleihungsent-
scheidung gewährt werden.

Das Wiederverleihungsverfahren unterscheidet sich
insoweit nicht vom „klassischen“ Bewilligungsverfah-
ren. Es ist auch ein Projektverfahren. In der Wiederver-
leihungsentscheidung sind Baufristen zu setzen. Die für
die Wiederverleihung nötigen Maßnahmen können
mittels einer wasserrechtlichen Bauaufsicht überwacht
werden. Es folgt eine Kollaudierung, bei der dann fest-
zustellen ist, ob Anlage undWasserbenutzung der Wie-
derverleihungsentscheidung entsprechen, geringfügige
Abweichungen sind wie auch sonst zu behandeln usw.

Es mag Fälle geben, bei denen sich das Vorhaben
(das Projekt) des Wiederverleihungswerbers so stark
von der bisherigen Wasserbenutzung und der dafür
dienenden Anlage unterscheidet, dass man nicht mehr
von einem Antrag auf Wiederverleihung der bisheri-
gen, schon ausgeübten Wasserbenutzung ausgehen
kann und daher die Bewilligungsfiktion nicht gegeben
ist. So etwa, wenn mit einer Wehranlage Wasser nicht
mehr zur Nutzung dessen motorischer Kraft, sondern
etwa für die Bewässerung oder eine Sonderform davon,
die Beschneiung, ausgeleitet werden soll, um ein kras-
ses Beispiel zu nennen. § 21 Abs 5 WRG könnte inso-
weit Anhaltspunkte liefern.64) Auch das Maß der Was-
serbenutzung könnte ein maßgebliches Kriterium dar-
stellen.65) Wo die Grenzen genau liegen, wird sich im
Einzelfall zeigen müssen.

Ü

Ü In Kürze
Da die Regeln für das „klassische“ Bewilligungsverfahren
– von wenigen Ausnahmen abgesehen – mangels anderer
gesetzlicher Anordnung auch im Wiederverleihungsfall
anzuwenden sind, können Maßnahmen zur Beseitigung
von der Wiederverleihung entgegenstehenden öffentliche
Interessen und solche, womit der Stand der Technik er-
reicht wird, auch erst mit der Wiederverleihungsent-
scheidung bewilligt oder angeordnet und in der Folge
umgesetzt werden.
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